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RS OGH 1978/11/23 6Ob722/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1978

Norm

ABGB §552

ABGB §672

ABGB §859

Rechtssatz

Wie durch Rechtsgeschäft unter Lebenden können auch durch letztwillige Verfügung Naturalobligationen begründet

werden, nicht jedoch ein Unterhaltslegat iS des § 672 ABGB, zu dessen Wesen die gerichtliche Durchsetzbarkeit durch

den Berechtigten unabdingbar gehört.

Entscheidungstexte

6 Ob 722/78
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